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Seite 3, Erwägungsgründe 9 und 10 

Statt: 

"(9) Die Zusage, alle Nuklearsanktionen der Union nach Maßgabe des JCPOA aufzuheben, 

lässt den im JCPOA festgelegten Streitbeilegungsmechanismus und die Wiedereinführung 

von Sanktionen der Union im Falle einer erheblichen Nichterfüllung seitens Irans der von 

ihm im Rahmen des JCPOA eingegangenen Verpflichtungen unberührt.  

(10) Im Falle der Wiedereinführung von Sanktionen der Union wird für angemessenen Schutz 

für die Ausführung der Verträge gesorgt, die nach Maßgabe des JCPOA zu einem Zeit-

punkt geschlossen wurden, als die Sanktionen außer Kraft waren; dies erfolgt in 

Übereinstimmung mit früheren, zum Zeitpunkt der ursprünglichen Verhängung der 

Sanktionen geltenden, Bestimmungen." 

muss es heißen: 

"(9) Die Zusage, alle Nuklearsanktionen der Union nach Maßgabe des JCPOA aufzuheben, 

lässt den im JCPOA festgelegten Streitbeilegungsmechanismus und die Wiedereinführung 

von Sanktionen der Union im Falle einer erheblichen Nichterfüllung seitens Irans der von 

Iran im Rahmen des JCPOA eingegangenen Verpflichtungen unberührt. 

(10) Im Falle der Wiedereinführung von Sanktionen der Union wird für angemessenen Schutz 

für die Ausführung der Verträge gesorgt, die nach Maßgabe des JCPOA zu einem 

Zeitpunkt geschlossen wurden, zu dem die Sanktionen außer Kraft gesetzt waren; das 

erfolgt in Einklang mit früheren, zum Zeitpunkt der ursprünglichen Verhängung der 

Sanktionen geltenden, Bestimmungen." 
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